
3.4, Durchführung von Sicherheitskontroiien 
in Verwahr* und Produktionsräumen

B e a c h t e  :

• Genaue Kenntnis des Zieles der Sicherheitskontrollen 
(Überprüfung des Zustands der technischen Siche
rungsanlagen bzw. Durchsuchung von Räumen nach 
verbotenen Gegenständen, beides kombiniert oder 
getrennt, offen oder gedeckt) ist Voraussetzung für 
ihren Erfolg.

$ Kontrollen nicht im Beisein Strafgefangener bzw. Ver
hafteter vornehmen.

® Sicherheitskontrollen für Strafgefangene bzw. Ver
haftete unverhofft durchführen.

M a ß n a h m e n  :

# Durchsuchung eines Raumes immer von einer Seite 
aus beginnen, im Regelfall von links nach rechts und 
von oben nach unten. Systematisch und gründlich 
vorgehen, nichts auslassen, nichts übersehen, be
stimmte Gegenstände abtasten, anheben, beiseite
rücken und anderes.

Ф Kontrolle des Zustands der Sicherungsanlagen . 
(Schlösser, Riegel, Sichtöffnungen, Gitter, Licht- und 
Signalanlagen).
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